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I. Privat-Haftpflichtversicherung
1. Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung

(AHB) und der nachstehenden Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den Gefahren des täglichen Lebens
als Privatperson
und nicht aus den Gefahren eines Betriebes oder Berufes.

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
(1) den Gefahren eines Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes), einer verantwortlichen Betätigung in Ver-

einigungen aller Art
(2) einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung.

Insbesondere ist versichert die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
1.1 als Familien- und Haushaltsvorstand (z. B. aus der Aufsichtspflicht über Minderjährige);
1.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;
1.3 als Inhaber

(1) einer oder mehrerer Wohnungen (bei Wohnungseigentum als Sondereigentümer), einschließ-
lich Ferienwohnung, sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu Wohnzwecken
verwendet werden, einschließlich der zugehörigen Garagen und Gärten sowie eines Schre-
bergartens.
Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer wegen Beschädigung des Gemeinschaftseigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich 
jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum;

(2) eines Einfamilienhauses (auch Doppelhaushälfte, Reihen- haus), sofern sie vom Ver-
sicherungsnehmer ausschließlich zu Wohnzwecken verwendet werden, einschließlich der
zugehörigen Garagen und Gärten sowie eines Schrebergartens.

(3) eines Wochenend-/Ferienhauses oder eines auf Dauer und ohne Unterbrechung fest instal-
lierten Wohnwagens, sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu Wohnzwecken
verwendet werden, einschließlich der zugehörigen Garagen und Gärten sowie eines Schre-
bergartens.

Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht

a) aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den oben genannten
Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, Betrieb von Treppenliften o. ä., Be-
leuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen);

b) aus der Vermietung von einzelnen Wohnräumen und/oder einer Einliegerwohnung bzw. einer
Wohnung im selbst bewohnten Einfamilienhaus mit dazugehörigen Garagen, – ohne Ver-
mietung an Feriengäste-; nicht jedoch von Räumen zu sonstigen gewerblichen Zwecken;

c) als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Ab-
bruch-, Grabarbeiten) bis zu einer Bausumme von € 50.000,00 je Bauvorhaben.
Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt die Mit-versicherung. Es gelten dann die Bestim-
mungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4) AHB).

Der Versicherungsschutz gilt – sofern nicht ausdrücklich anders bestimmt – für in Europa gelegene 
Immobilien. Das umfasst Europa im geografischen Sinn zuzüglich den außer-europäischen Anlieger-
staaten des Mittelmeeres, den Kanarischen Inseln, der Azoren und Madeira.

2. aus dem Besitz und dem Gebrauch von Fahrrädern;
3. aus der Ausübung von Sport, ausgenommen Jagd und Haftpflichtansprüche aus Schäden infolge Teil-

nahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeugrennen, Box- oder Ringkämpfe sowie den Vorbereitungen
hierzu (Training);

4. aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie
Munition und Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen;
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5. aus der Teilnahme der mitversicherten Kinder als Schüler ein Betriebspraktika bis zur Dauer von einem 
Monat.

6. als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintieren und Bienen – nicht jedoch von
Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu ge-
werblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden;

7. aus der nicht gewerbsmäßigen Hütung fremder Hunde und fremder Pferde die sich nicht im Eigen-
tum der mitversicherten Personen befinden. Schäden an den zur Beaufsichtigung übernommen 
Tieren bleiben vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Eine bestehende Tierhalter-Haftpflicht-Ver-
sicherung des Tierhalters geht diesem Versicherungsschutz vor;

8. aus Besitz oder Führen privat genutzter eigener oder fremder Schlauch-, Ruder- oder Paddelboote, Surf-
brettern sowie geliehener Segelboote ohne Hilfsmotor. Ausgenommen bleiben eigene Segelboote, eigene
und fremde Motorboote sowie sonstige mit Hilfsmotor oder Treibsatz versehene Wasserfahrzeuge;

9. aus Besitz und Führen von ferngelenkten Modellfahrzeugen unter 15 km/h. Voraussetzung für die
Mitversicherung dieser Fahrzeuge ist, dass sie vom Zulassungsverfahren für Kraftfahrzeuge, gemäß 
§18 der Straßenverkehrs-Zulassungs- Ordnung (StVZO) ausgenommen sind und nach dem Pflichtver-
sicherungsgesetz nicht versicherungspflichtig sind.

10. aus Besitz und Verwendung eines Krankenfahrstuhles, eines Aufsitzrasenmähers und eines motorge-
triebenen Golfwagens (Buggy) sowie von Go-Karts und Kinder Kraftfahrzeugen im Kleinformat mit
einer erzielbaren Geschwindigkeit von nicht mehr als 6 km/h.
Voraussetzung für die Mitversicherung dieser Fahrzeuge ist, dass sie vom Zulassungsverfahren für Kraft-
fahrzeuge gemäß § 18 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) ausgenommen und nach dem
Pflichtversicherungsgesetz nicht versicherungspflichtig sind.

11. aus der nicht gewerblichen und/oder beruflichen Tätigkeit als Tagesmutter insbesondere aus der über-
nommenen Betreuung minderjähriger Kinder im Rahmen des eigenen Haushalts, auch außerhalb der
Wohnung, z. B. bei Spielen, Ausflügen usw.
Nicht versichert ist jedoch die Ausübung dieser Tätigkeit in Betrieben und Institutionen, Kindergärten, 
Kinderhorten oder Kindertagesstätten. Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht der Tages-
kinder während der Obhut bei den Tageseltern. Erlangt das Tageskind Versicherungsschutz aus einem an-
deren fremden Haftpflichtversicherungsvertrag, so entfällt insoweit der Versicherungsschutz aus diesem Ver-
trag.

12. Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus dem
Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. im Internet, per E-Mail
oder mittels Datenträger, soweit es sich handelt um
12.1 Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung der Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei

Dritten durch Computer-, Viren- und/oder andere Schadenprogramme;
12.2 Datenveränderung aus sonstigen Gründen der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Da-

ten bei Dritten und zwar wegen sich daraus ergebenen Personen- und Sachschäden, nicht jedoch
weiterer Datenveränderungen sowie der Kosten für Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Er-
fassung/korrekter Speicherung nicht oder fehlerhaft erfassten Daten;

12.3 Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch.

Für Ziff. 12.1) bis 12.3) gilt:
Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu übermittelnden, bereit gestellten 
Daten durch Sicherungsmaßnahmen und/oder Sicherheitstechnik (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert
oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem jeweiligen Stand der Technik entsprechen. Diese Maß-
nahmen können auch durch Dritte erfolgen.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so kann der Versicherer nach Maßgabe von Ziff. 23.2
2) und 3) AHB zurücktreten oder gemäß Ziff. 23.3) AHB zur Beitragsänderung oder Kündigung berechtigt sein.

12.4 Versicherungsschutz besteht auch für Versicherungsfälle im Ausland aber nicht für Versicherungs-
fälle in den Vereinigten Staaten von Amerika und in Kanada. Außer- dem gilt dies nur insoweit, als die
versicherten Haftpflichtansprüche in europäischen Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten
geltend gemacht werden.

12.5 Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätigkeiten und Leistungen:
– Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung,-Pflege;
– Beratung, Analyse, Organisation, Anweisung, Schulung zur elektronischen Datenverarbeitung

im Hard- ware- und/oder Softwarebereich;
– Netzwerkplanung, -Installation, -Integration, -Betrieb, -Wartung, -Pflege;
– Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-Service-Providing;
– Betrieb von Datenbanken.

12.6 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind weiter Ansprüche wegen Schäden die dadurch 
entstehen, dass der Versicherungsnehmer bewusst
– unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/ Datennetze eingreift (z. B. Hacker-Attacken,

Denial of service attacks),
– Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören oder zu verändern (z. B.

Softwareviren, trojanische Pferde, Würmer);
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12.7 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind weiterhin Ansprüche wegen Schäden, die in 
engem Zusammenhang stehen mit
– massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch übertragenen Program-

men (z. B. Spamming),
– Dateien (z. B. Cookies) mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen über Internet-Nut-

zer gesammelt werden sollen;
12.8 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer oder

jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden durch bewusste Abweichen von gesetzlichen oder
behördlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme an rechts-widrigen Online-Tausch-Börsen) oder durch
sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben.

12.9 - gestrichen -
12.10 Im Rahmen der im Versicherungsschein und/oder seinen Nachträgen ausgewiesenen Versicherungs-

summen beträgt  die  Versicherungssumme € 50.000,00. Dieser Betrag stellt zugleich die Höchster-
satzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres dar (Jahreshöchstersatzleistung).
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Ver-
sicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
– auf derselben Ursache,
– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang 

oder
– auf dem Austausch der Übermittlung und die Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen 

Mängeln beruhen.
13 Fremde Pferde und Fuhrwerke

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Reiter bei Benutzung fremder Pferde und Fuhrwerke zu privaten
Zwecken (Haftpflichtansprüche der Halter und Eigentümer von Tieren sind nicht versichert). Eine bestehende
Tierhalter-Haftpflicht-Versicherung des Tierhalters geht diesem Versicherungsschutz vor.

II. Mitversichert ist
die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
1. des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners des Versicherungsnehmers.

Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des
Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten
lebt. Als eingetragene Lebenspartnerschaften gelten auch die den Partnerschaften im Sinne des
Lebenspartnerschaftsgesetzes vergleichbaren Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten.

2. ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch
Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder), bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange sie sich noch in einer 
Schul- oder sich unmittelbar anschließenden Berufsausbildung befinden (berufliche Erstausbildung –
Lehre und/oder Studium –, nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.). Dies gilt auch, wenn
keine häusliche Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer besteht.
Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes (einschl. des freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes) oder
des freiwilligen sozialen Jahres vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der Ver-
sicherungsschutz bestehen.
Für volljährige, unverheiratete Kinder besteht Versicherungsschutz auch nach Beendigung der Schul-
/Berufsausbildung bei vorliegender Arbeitslosigkeit in unmittelbarem Anschluss an die Ausbildungs-
maßnahmen, und zwar bis zu einem Jahr, höchstens jedoch bis zum 27. Lebensjahr. Darüber hinaus besteht
der Versicherungsschutz, gemäß Abschnitt 4) weiter, sofern die dort genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

3. der in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebenden unverheirateten und nicht in
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) mit
geistiger Behinderung;

4. – gestrichen –
5. die gleichartige gesetzliche Haftpflicht des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmers

lebenden Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft und dessen Kinder, diese entsprechend
Ziff. 2) und Ziff. 3). Es gelten dabei folgende Voraussetzungen:
5.1 Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner dürfen weder miteinander noch mit anderen 

Personen verheiratet sein.
5.2 Der mitversicherte Partner muss beim Versicherungsnehmer behördlich gemeldet und beim Ver-

sicherer namentlich benannt sein.
5.3 Haftpflichtansprüche des Partners und dessen Kinder gegen den Versicherungsnehmer sind

ausgeschlossen. Mitversichert sind jedoch etwaige übergangsfähige Regressansprüche von
Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten Krankenversicherungsträgern, öffentlichen
und privaten Arbeitgebern wegen Personenschäden.

5.4 Die Mitversicherung für den Partner und dessen Kinder, die nicht auch die Kinder des Versicherungs-
nehmers sind, endet mit der Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft zwischen dem Versicherungs-
nehmer und dem Partner.

5.5 Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers gilt für den überlebenden Partner und dessen Kinder
Ziff. IV 5) sinn- gemäß.
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6. die gesetzliche Haftpflicht folgender Personen gegenüber Dritten aus der genannten Tätigkeit:
6.1 im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigte Personen,
6.2 Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeits- halber Wohnung, Haus und Garten betreuen oder 

den Streudienst versehen,
6.3 Personen, die dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen gemäß Ziff. 2) und Ziff.

5) bei Notfällen freiwillig Hilfe leisten. Ersetzt werden auch Aufwendungen, die dem Helfer durch die
freiwillige Hilfeleistung für die versicherten Personen entstanden sind.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeits-
unfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch
VII handelt.

III. Nicht versichert ist
die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs 
wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursacht werden.

Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch von
1. Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen,

a) die weder durch Motoren noch durch Treibsätze angetrieben werden;
b) deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt;
c) für die keine Versicherungspflicht besteht;

2. Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote und eigene oder fremde Wassersport-
fahrzeuge mit Motoren – auch Hilfs- oder Außenbordmotoren – oder Treibsätzen (siehe auch Ziff. I.8)).

IV. Außerdem gilt folgendes:
1. Für die Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in 

Gebäuden:
Eingeschlossen ist abweichend von Ziff. 7.6) AHB die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von
Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden.

Ausgeschlossen sind:
a) Haftpflichtansprüche wegen

aa)Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung;
bb) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an

Elektro- und Gasgeräten,
cc)Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann;

b) die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden 
Schadenereignissen *) fallenden Rückgriffsansprüche.

Die Versicherungssumme/Höchstersatzleistung für Mietsachschäden beträgt € 500.000,00 im Rahmen der
Sachschadendeckung.
*) Der Wortlaut dieses Abkommens wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt.

2. Für Auslandsaufenthalte in Europa bis zu 2 Jahren und sonstige vorübergehende Auslandsaufenthalte
bis zu einem Jahr:
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9) AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkom-
menden Schadenereignissen.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vorübergehenden Benutzung oder Anmietung (nicht 
Eigentum) von im Ausland gelegenen Wohnungen und Häuser gemäß I. Ziffer 1.3 (1) bis (3) der BBR-PHV-
Standard, welche von Ihnen selbst oder von mitversicherten Personen ausschließlich zu Wohnzwecken ver-
wendet werden. Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden beträgt je Schadensereignis
die zum Privathaftpflichtversicherungsvertrag vereinbarte Versicherungssumme, maximal 5.000.000 € je
Schadenereignis.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro.

Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem inlän-
dischen Geldinstitut angewiesen ist.

3. Für Schäden durch häusliche Abwässer:
Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch häusliche Abwässer.

4. Für Schäden durch allmähliche Einwirkung:
Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, der entsteht  durch  allmähliche Einwirkung der 
Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit und von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und der-
gleichen).

5. Für die Fortsetzung der  Privat-Haftpflicht-Versicherung nach dem Tod des Versicherungsnehmers:
Für die mitversicherten Ehegatten und/oder unverheiratete Kinder des Versicherungs-nehmers besteht der 
bedingungs- gemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes des Versicherungsnehmers bis zum nächsten 
Beitragsfälligkeitstermin fort. Wird die nächste Beitragsrechnung durch den überlebenden Ehegatten einge-
löst, so wird dieser Versicherungsnehmer.

6. Für die Mitversicherung von Vermögensschäden:
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(1) Falls besonders vereinbart, ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht wegen
Vermögensschäden im Sinne des Ziff. 2.1) AHB aus Schadenereignissen mitversichert, die während
der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

(2) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus
1. Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für seine Re-

chnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen;
2. Schäden durch ständige Immissionen (z.B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen);
3. planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;
4. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing-

oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassen-
führung sowie aus Untreue oder Unterschlagung;

5. der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten;
6. Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;
7. Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;
8. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisierung und Automatisie-

rung, Auskunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung und Reiseveranstaltung;
9. bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anwei-

sungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;
10.Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen.

7. Partnerversicherung:
Mitversichert im Umfang der Vertragsbestimmungen ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht für den im An-
trag genannten Partner. Der namentlich genannte Partner gilt als zweiter Versicherungsnehmer. Ausge-
schlossen von der Versicherung bleiben Haftpflichtansprüche zwischen mehreren Versicherungsnehmern
desselben Versicherungsvertrages mit Ausnahme der nach § 116 Abs. 1 SGBX und § 86 VVG überge-
gangenen Regressansprüche der Sozialversicherungsträger, Träger der Sozialhilfe und privaten Kranken-
versicherungsträger.
Voraussetzung für diese Partnerversicherung ist, dass beide Versicherungsnehmer in dauerhafter häuslicher
Gemeinschaft leben und unverheiratet sind. Die Mitversicherung erlischt mit dem Zeitpunkt, in dem die häus-
liche Gemeinschaft aufgelöst wird.

8. Vorsorge
In Abänderung von Ziff. 4.2 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung AHB
2008 gilt für den Bereich der privaten Haftpflichtversicherung eine Vorsorgeversicherungssumme für neue Ri-
siken in Höhe der zum Privathaftpflichtversicherungs- vertrag vereinbarten Deckungssumme.

V. Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden
– außer Anlagenrisiko –
1. Der Versicherungsschutz umfasst im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sach-

schäden behandelt wer- den, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für mittelbare
oder unmittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Be-
schaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden).

2. Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht
2.1 als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässer- schädlichen Stoffen und aus der Verwendung

dieser gelagerten Stoffe;
2.2 aus dem Einleiten und Einbringen von gewässerschädlichen Stoffen in Gewässer oder aus einer Ein-

wirkung auf ein Gewässer, durch die die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit
des Wassers verändert wird (Einwirkungshaftung);

2.3 aus der Beförderung von gewässerschädlichen Stoffen in Fernleitungen, sofern die Leitungen den Be-
reich eines Betriebsgeländes überschreiten oder nicht lediglich Zubehör von Lagerbehältern sind;

2.4 aus der Herstellung, Lieferung, Montage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen, die bestimmt
sind, gewässerschädliche Stoffe herzuleiten, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern
oder wegzuleiten;

Versicherungsschutz für Ziff. 2.1) – 2.3) wird ausschließlich durch besonderen Vertrag gewährt, für Ziff. 2.4)
durch Erweiterung der Betriebshaftpflichtversicherung.

2.5 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung
oder Minderung des Schadens für geboten halten dürfte (Rettungs- kosten), sowie außergerichtliche
Gutachterkosten, werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Ent-
schädigungsleistung die Versicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und 
Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der AHB.

2.6 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind
auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für
Sachschäden über- steigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungs-
nehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Ver-
sicherers.

3. Nicht gedeckt sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (VN oder jeden Mitversicherten), die den
Schaden durch bewusstes Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen,
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an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt
haben.

4. Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die mittelbar
oder unmittelbar auf Kriegsereignissen, oder Terrorismus, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr,
inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf
Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand berufen. Das gleiche gilt für Schäden durch höhere
Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

5. Kleingebinde bis 50 l/kg je Einzelgebinde und mit einem Gesamtfassungsvermögen bis 500 l/kg gelten
nicht als Anlagen.

VI. Besondere Vertragsform
1. Single-Versicherung

Sofern ein Single-Tarif vereinbart ist, gilt folgendes:
1.1 Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die persönliche gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers als Einzelperson.
1.2 Die Bestimmungen über mitversicherte Personen gemäß Ziff. II 1) bis II 5.5) haben für diesen Ver-

trag keine Gültigkeit.
2. Maklerklausel

2.1 Sofern vereinbart und im Versicherungsschein vermerkt: Der den Versicherungsvertrag betreuende
Makler ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers entgegen-
zunehmen. Er ist verpflichtet dies unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten.


